
Weitere Informationen

- Bezug von PSM ab 2027 nur nach Vorweisen einer gültigen FaBe möglich
- Mitarbeitende eines Betriebs ohne FaBe:
• Dürfen angeleitet PSM ausbringen (Haftung bei Person mit FaBe)
• Können PSM im Auftrag abholen

- Wer eine FaBe nach bisherigem Recht besitzt, muss weder für den 
Eintausch noch nach den Weiterbildungskursen eine Prüfung ablegen

- Alle Informationen, Fragen und Antworten via QR-Code 
oder www.permis-pph.admin.ch 

Fachbewilligung Pflanzenschutz

Wie erhalte ich die neue FaBe?

− FaBe Eintausch via permis-pph.admin.ch
− Eintausch verpasst = Fachbewilligung neu erwerben!

Ab 3. Januar 2026

Online-Formular für digitale FaBe ausfüllen

bis 30. Juni 2026

Wie funktioniert die Weiterbildung?

− Nach Ablauf der ersten Weiterbildungsperiode innerhalb 5 Jahren wieder 
8 resp. 4h Weiterbildungen besuchen

− Zu wenig Weiterbildungskurse besucht = Fachbewilligung neu erwerben!

FaBe Landwirtschaft → 8h in 5 Jahren

FaBe Spezialbereich → 4h in 5 Jahren

FaBe vor 2000 erhalten:

- Weiterbildungen bis Ende 2029 
absolvieren

FaBe nach 2000 erhalten:

- Weiterbildungen bis Ende 2031 
absolvieren

Hintergrund

Überarbeitung der Verordnung für die FaBe Pflanzenschutz:

Gliederung in vier Bereiche:
1. Landwirtschaft = alle PSM in der Landwirtschaft
2. Spezielle Bereiche = nur Herbizide für Einzelstockbehandlung
3. Gartenbau
4. Waldwirtschaft

Wer besitzt eine Fachbewilligung nach bisherigem Recht?

- Landwirt, Landwirtin EFZ, Abschluss vor 31.12.2025 
oder Lehrbeginn vor 1.1.2026

- Abschluss Agronomie Studium vor 2026 (HAFL Zollikofen, 
ETH Zürich)

- Alle weiteren anerkannten Abschlüsse via QR-Code

Neu, ab Januar 2026

FaBe eintauschen
- Bisher gültige FaBe müssen aktiv eingetauscht werden
- Wer FaBe eintauscht, muss keine Prüfung schreiben

FaBe neu
erwerben

- Ausbildungsabschluss mit separater Prüfung
- Kurs mit schriftlicher und praktischer Prüfung

Gültigkeit FaBe 5 Jahre

Weiterbildung Obligatorisch
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